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I. Allgemeines

§ 1 Geltungsbereich und Zweck der Geschaftsordnung

(1) Die Geschaftsordnung regelt furdieVerwaltungder HSPV NRW Fragen der inneren Organisation
und des Geschaftsverkehrs nach auf^en und soil sicherstellen, dass die HSPV NRW die ihr

ubertragenen Aufgaben ordnungsgemaf^ erfullen kann.

(2) Weitere Ordnungen und Dienstanweisungen, die die Prasidentin oder der Prasident erlasst,

erganzen diese Geschaftsordnung.

II. Aufbau und Organisation

§ 2 Aufbau und Geschaftsverteilung

(1) DieAufbauorganisationderHSPVNRWergibtsichausdem ,,Gesetzuberdie Fachhochschulenfur

den offentlichen DJenst im Lande Nordrhein-Westfalen (Fachhochschulgesetz offentlicher Dienst-

FHG6D -)", der ,,Verprdnung uber die Fachbereiche und Abteilungen der Hochschule fur Polizei
und offentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen", der Grundordnung und dem

OrganisationsplanderHSPVNRW.

(2) Die HSPVNRWistdezentralinAbteilungen undzentralindieAbteilungen Zentrale
Angelegenheiten (ZA) 1, Hochschulsteuerung und akademische Angelegenheiten und ZA 2,

Hochschulverwaltung gegliedert. Den dezentralen Abteilungen sind Studienstandorte zugeordnet

und den Zentralen Angelegenheiten 1 und 2 sind Dezernate zugeordnet Daruber hinaus konnen
Teildezernateeingerichtetwerden.DieBildungvonStabsstellenbleibtdavonunberuhrt

(3) Die Hochschule wird von einem Prasldium geleitet1, welches die Geschaftsvertellung bestimmt.

§3 Prasidium

(1) Dem Prasidium gehoren an

1. die Prasidentin oder der Prasident als Vorsitzende oderVorsitzender,

2. die Vizeprasidentin oder derVizeprasident und

3. die Kanzlerin oder der Kanzler

Das Prasidium leitet die HSPV NRW als Kollegialorgan.2 Gesetzliche Zustandigkeiten einzelner

Prasidiumsmitglieder blelben unberuhrt; auf die §§ 6 ft. dieser Gescheiftsordnung wird verwiesen.

lVgE.§9Abs.5S.lFHG6D

2VgL§9Abs.5S.lf.FHG6D
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(2) Das Prasidium bestimmt die Hochschulstrategie und den Hochschulentwicklungsplan in einem

partizipativen Verfahren.

(3) Das Prasidium tragt die Verantwortung fur den Fortschritt des Strategieprozesses, richtet die

eigene Aufgabenwahrnehmung und Entscheidungspraxis hieran aus, koordlniert das
Zusammenwirken atler Organe sowie der Verwaltung zur Erreichung der strategischen Ziele und

entscheidet in Grundsatzangelegenheiten.

(4) in Angelegenheiten der Verwaltung der Fachhochschule von grundsatzlicher Bedeutung kann das

Prasidium entschelden; das Nahere regelt die Geschaftsordnung des Prasidiums.3

§ 4 Stabsstellen

(1) Das Prasidium kannzurErfullungfachspezifischerALtfgaben Stabsstelten bilden.Zweckder

StabsstelEen ist dabei die Bearbeitung ubergeordneter Themen auf^erhalb der Unienorganisation.

InderRegelerfolgtzusatzlicheinefachEiche BeratungdurchdieLinie.

(2) Die Aufgaben der Stabsstellen umfassen die Entscheidungsvorbereitung, die fachliche Beratung

und die Infonnationsverarbeitung. Sie sind an das Prasidium gebunden und haben auf^erhalb

ihrer eigenen Stetten keine Anordnungs- und Weisungskompetenz.

§ 5 Projekt" und Arbeitsgruppen

Das Prasidium kann zur Erarbeitung von Vorschlagen fiir die Losung komplexer, zeitlich

begrenzterVorhabenProjekt-oderArbeitsgruppeneinrichten.,DabeisindderAuftrag,die
Zusammensetzung,die Kompetenzen,dievoraussichtliche Dauerund dieStelEungderMitglieder

festzulegen.

§ 6 Prasidentin oder Prasident

(1) Die Prasidentin oder der Prasident vertritt und teitet die Hochschule.'1 Sie oder er ist

DJenstvorgesetzteoderDienstvorgesetzterallerhauptamtlichtatigen Beamtinnen und Beamten
derHSPVNRW5und ubtdasDirektionsrechtgegenuberdenTarifbeschaftigten aus. Sieoderer

leitet die Sitzungen des Senats6 und hat den Vorsitz in den Prufungsausschussen inne7.

(2) Die PrasidentinoderderPrasidentgehortdem Prasidiuman8.

3Vgt.§17aAbs.lS.2.FHG6D
;IVgl.§9Abs.lS.lFHG6D

5Vgl§9Abs.lNr.4FHGoD

GVgl.§9Abs.lNr.2FHGoD

7 Vgl. § 17 b Abs. 2 VAPPoE II Bachelor, § 11, Abs. 2 VAP2.1 und § 7 Abs. 3 S. 3 StudO-MA

8 Vgt.S9Abs.5S. 1-2 FHG6D.
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§ 7 Vizeprasidentin oder Vizeprasident

(1) Die Vizeprasidentin oder derVizeprasident unterstutzt als standige Vertreterin oder standiger
VertreterdiePrasidentin oderden Prasidenten9. NaheresregeltdieGeschaftsordnungdes

Prasidiums.

(2) Die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident gehort dem Prasidium an10 und widmet sich

insbesondere den Themen Lehre und Forschung.

§ 8 Kanzlerin oder Kanzler

(1) Die Kanzlerin oder der Kanzler Eeitet als Mitglied des Prasidiums die Verwattung der HSPV NRW11 .

Sie oder er achtet auf die RechtmaRigkeit des Verwaltungshandelns und darauf, dass die Einheit

derVerwaltung gewahrt wird. Hierbel wirkt sie oder er auf elne enge Zusammenarbeit aller

Abteilungenhin.

(2) Sie oder er ist Vorgesetzte oderVorgesetzter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

VerwaltungderHSPVNRW. DieAbteilungsleiterinnenundAbteilungsleitersindhiervon in

AngelegenheitenderVerwaltungmitumfasst.

(3) Die Kanzlerin oder der Kanzler libernimmt zugleich die Leitung der ZA 2.

(4) Die Kanzterin oderderKanzlerderHSPVNRWistzugleich Beauftragte bzw. Beauftragterdes

HaushaEts12. SieoderertragtdieVerantwortungfurden Haushaltund das

PersonalausgabenbudgetderHSPVNRW.

§ 9 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter ZA 1und 2

(1) DieAbteilungsEeiterinnen undAbteiEungsleiterZAl und 2sind im Rahmen derihnen
zugewiesenen Ressourcen verantwortlich fur die ordnungsgemaRe Fuhrung alter Geschafte fur die

imOrganisationsplanzugewiesenen Dezernate.Sieverfolgendie Entwicklungvon

Schwerpunkten ihrerAbteilung. DerAbstimmungderDezernatederAbteilungen untereinander

und mit den Dezernaten.der anderen Abteilungen widmen sie ihre besondgre Aufmerksamkeit.

(2). Siesorgen fL(rdieBearbeitungdelrvereinbartenZieleund UmsetzungderBeschlussedes

Prasidiumsin ihrerAbteilung.

(3) Sie sind Vorgesetzte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrerAbteilung.

9VgE.§9Abs.3FHG6D

loVgl.§9Abs.5S.l-2FHGoD

u VgE. § 17 a Abs. 1 S. 1 FHGoD i.V.m. § 31 Abs. 1 S. 1 GrundO

12Vgl.§17aAbs.lS.3FHGoD
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§ 10 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter der dezentralen Abteilungen

(1) DieAbteilungsleiterinnen undAbteilungsleitersind im Rahmenderihnen zurVerfugung
stehenden Ressourcen verantwortlich fur die ordnungsgemafte Fuhrung aller Geschafte in der

Abteilung; insbesondere fur die Organisation des Lehrbetriebes einschlief?>|ich des Elnsatzes der
Lehrenden und die Zusammenarbeit mit den Ausbildungskorperschaften. Daneben sind sie in

geringem UmfangzurLehre in mindestenselnem Lehrfachverpflichtetl3»SiesindfurdieOrdnung

in derAbteilungverantworttich und ubendasHausrechtaus.

(2) SlesindVorgesetzteallerMitarbeiterinnen und MitarbeiterihrerAbteilung. ZurErfullungihrer
Aufgabensind siein ihrerAbteilungunbeschadetderFreiheitvon Forschungund Lehre

weisungsbefugtl\

(3) Siehaben unbeschadetdes§9,Abs. 1,S. 2GOaufgrund ihrerbesonderen Stellungim Gefugeder

HochschulverwaEtung15 zurBeratungdirekten Zugangzum Prasidium und unterrichten uber

wesentdche Angelegenhelten derAbteilung. Sie sorgen fur die Bearbeitung dervereinbarten Zlele

und Umsetzung der Beschlusse des Prasidiums.

§ 11 Dezernentinnen und Dezernenten

(1) Die Dezernentinnen und Dezernenten leiten die ihnen ubertragenen Dezernate oder

Aufgabenbereiche. Sie sorgen fur die sachgerechte, wirtschaftliche und reibungslose Erledigung

derAufgabe, verfolgen die GeschaftsentwicklungihresAufgabenbereichs und wirken aufeine

mogtichst gleichma^ige Auslastung der ihnen zugewiesenen Mitarbelterinnen und Mitarbeiter hin.

(2) Die Dezernentinnen und Dezernenten sind im Regelfall Angehorige der Laufbahngruppe 2, zweites

Einstiegsamt oder vergleichbare Regierungsbeschaftigte. Sie sind Vorgesetzte alter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Dezernats. Sie konnen sich die Unterzeichnung einzelner

Vorgangevorbehatten unddurch laufendeEntwurfeabandern. Siewidmensichden

SchwerpunktenihresAufgabenbereiches. Siebearbeiten selbstVorgange,die nach Ihrem

Schwierigkeitsgrad fur eine Obertragung nicht geeignet oder mit deren Bearbeitung sie personlich

beauftragtsind.

(3) Die Dezernentinnen und Dezernenten nehmen regelmaRig die Leitung eines Teildezernates wahr.

Ausnahmen sind mogtich. Eine Ausnahme bildet das Dezernat Finanzen, da die Leiterin oder der

LeiterdieVertretungderoderdes Beauftragtenfurden Haushaltwahrnimmt.

§ 12 Teildezernentinnen und Teildezernenten

(1) Die Teildezernentinnen und Teildezernenten leiten die ihnen ubertragenen Teildezernate oder

Aufgabenbereiche. Daneben nehmen sie grundsatzlich einen eigenen Aufgabenbereich als

Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter wahr. Sie sind Vorgesetzte alter Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter ihres Teildezernats.

"VgE.§17Abs.3FH(3oD

14 Vgl. § 30 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 5 GrundO

• Vgl. §§11 Abs. 2, 14 Abs. I Nr. 1, 17 Abs. 3 FHG6D15
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(2) Die Teildezernentinnen und Teitdezernenten sind Angehorige der Laufbahngruppe 2, erstes
Einstiegsamt oder vergleichbare Regierungsbeschaftigte. Im Einzelfall konnen auch Angehorige

der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt odervergleichbare Regierungsbeschaftigte als

TeUdezernentinnen und Teildezernenteneingesetztwerden.

§ 13 Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter der Studienstandorte

(1) DieStudienst.andortewerdengrundsatzlich durch eineVerwaltungsleiterin odereinen
Verwaltungsleiter gefuhrt Ausnahmen von dieser RegeEung sind in begrundeten Einzetfallen

moglich. DieVerwaltungsleiterinnen undVerwaltungsleiterorganisieren und uberwachen den

inneren Dlenstbetrieb des Studienstandortes sowie die Lehrorganisation.

(2) DieVerwaltungsteiterinnen undVerwaltungsEeitersindAngeh6rigederLaufbahngruppe2,erstes

Einstiegsamt oder vergleichbare Regierungsbeschaftigte. Sie sind Vorgesetzte der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdesjeweiligen StudlenstandortesmitAusnahmeder

Studierendenberatung.

§ 14 Koordinatorin oder KoordinatorderVerwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter

(1) Die hochschulweite Koordinatorin oderder hochschulwelte Koordinator alter

Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter stimmt die Belange zwischen den dezentralen

Abteilungen,derZentralverwaltungunddem Prasidium ab. Sieodererkoordiniertein
einheitliches Vorgehen bei hochschulweiten Angelegenhelten. Sie oder er hat kelne

Vorgesetztenfunktion gegenuberden Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleitern sowie den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Studienstandorte. Sofern die Koordinatorin oder der

KoordinatoreinerAbteilungangeh6rt,andermehrereVerwaltungsleiterinnenund

Verwaltungsleitertatigsind,giltSatz3 nichtfurdieVerwaEtungsleiterinnen undden
Verwaltungsleitern und Mftarbeiterinnen und Mitarbeitern derStudienstandorterderAbteilung,

der die Koordinatorin oder der Koordinator angehort.

(2) Die KoordinatorinoderderKoordinatorderVerwaltungsleiterinnen undVerwaltungsleiterleitet

die Verwaltungsleitungssitzungen und ist Teilnehmerin oder Teilnehmer der Abteilungsleitungs-
sitzungen, die mit dem Prasidium stattfinden.

(3) Sie oder er ist Angehorige oderAngehoriger der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt oder

vergleichbare Regierungsbeschaftigte. Die Funktion der Koordinatorin oderdes Koordinators der

Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter ist eine uber ihre oder seine Aufgaben nach § 13
hinausgehende Tatigkeit.

(4) EineVertretungderKoordinatorinoderdes Koordinatorserfolgtnicht

§ 15 Studierendenberaterinnen und Studierendenberater

(1) Die Studierendenberaterinnen und Studierendenberater der HSPV NRW unterstutzen die

Studierenden In Fragen der Studientechniken und leisten psychosoziale Beratung bei

studienbedingten und personlichen Schwlerigkeiten. An jeder Abteitung ist mindestens eine
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Studierendenberaterin oder Studierendenberater vorgesehen. Die Studierendenberaterinnen und
Studierendenberatersind dtrektihrerJeweiligenAbteitungslelterin oderAbteilungseiterder
dezentralen Abteilungen unterstellt

(2) Die Studierendenberaterinnen und Studierendenberater sind Angehorige der Laufbahngruppe 2,
erstes EinstiegsamtodervergEeichbare Regierungsbeschaftigte. Sieverfiigen uberspezifische

KenntnissederStrukturenderHochschuEeund Expertenwissen urn die besonderenAspekteder

Alters-, Lebens- und Entwicklungsphasen Studierender.

§ 16 Koordinatorin oder Koordinator der Studierendenberaterinnen und
Studierendenberater

(1) Zurhochschulweiten Koordinierungund HarmonisierungderfachllchenAufgabender

Studierendenberaterinnen und Studierendenberater kann das Prasidium aus dem Kreis der
Abteilungsleiterinnen und AbteiEungsleiter der dezentralen Abteilungen, die die fachliche

Expertise besitzen, eine hochschulweite Koordin.atorin oder Koordinator mit den vorgenannten

Aufgaben betrauen. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt unter Berucksichtigung der
fachlichen Belange, die aus dem Kreis der Studierendenberaterinnen und Studierendenberater

erarbeitet werden sowie bei didaktischen FragestelEungen in Abstimmung mit dem Dezernat13.

(2) Die Vorgesetztenfunktion der AbteUungsleiterinnen und Abteilungsleiter der dezentralen

AbteitungengegenuberdenStudierendenberatungenistdavonunberuhrt16.

§ 17 Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

(1) Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bearbeiten den ihnen zugewiesenen

Aufgabenbereich. Sie erledigen die in ihren Sachgebieten anfaltenden Aufgaben selbstStandig und

fuhrensiemoglichstwirtschaftUch und zugigzu einemsachgerechten Ergebnis.Sieentscheiden in
ihren Sachgebieten,soweitnichtdieEntscheidungdurchdieVorgesetztenzutreffen ist.

Unabhangigdavon unterzeichnensiedenSchriftverkehr,derderVorbereitungund Nachbereitung

einer Entscheidung dient

(2) Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitersind Angehorige der Laufbahngruppe 2, erstes

Einstiegsamt odervergleichbare Regierungsbeschaftigte. Im Eihzelfall konnen auch Angehorige

der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt oderverglelchbare Regierungsbeschaftigte als
Sachbearbeiterinnen undSachbearbeitereingesetztwerden.

§ 18 Weitere Mitarbeiterinnen und weitere Mitarbeiter

(1) Die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen die ihnen zugewiesenen Aufgaben wahr.

Sie werden im Rahmen ihrerAufgabenerledigung auch zur Unterstutzungder Sachbearbeiterinnen

und Sachbearbeiter soweit moglich selbststandig tatig.

>Vgl.§16GOMA
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(2) Weitere Mitarbeiterinnen und MEtarbelter sind Angehorige der Laufbahngruppe 1, erstes oder
zweites Einstiegsamt oder vergleichbare Regierungsbeschaftigte.

§19Vertretung

(1) Die Prasidentin oder der Prasident wird durch die Vizeprasidentin oder den Vizeprasidenten
vertreten.17 Bei VerhEnderung derVizeprasidentin oder des Vizeprasldenten wird die Prasidentin

oder der Prasident van der Kanzlerin oder dem Kanzler vertreten.

(2) Eine Vertretung derVizeprasidentin oder des Vizeprasidenten erfolgt nicht

(3) Di.eVertretungderBeauftragtenoderdes Beauftragtenfurden Haushaltwird durchdieoderden

fur den Haushalt zustandige Dezernentin oder Dezernenten wahrgenommen.

(4) Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter derdezentralen Abteitungen vertreten sich

gegenseitig. In derZentralverwaltungkann dieVertretungauch durcheineDezernentinoder

einen Dezernenten aus derjeweiligen Abteilung erfolgen.

(5) Im Obrigen regelndieVorgesetzten dieVertretungihrerMitarbelterinnen und Mitarbelter.

§ 20 Die Gleichstellungsbeauftragte

(1) An der HSPV NRW ist gemaf^ des § 15 LGG (LandesgEeichsteltungsgesetz NRW) eme
GleichstelEungsbeauftragte und eine Stellvertreterin zu bestellen.

(2) Die Grundordnung regelt gemaf^ § 32 GrundO HSPV NRW Insbesondere Wahl, Bestellung und
AmtszeitderGleichsteltungsbeauftragtenundihrerStellvertretung18.

(3) DieGleichstellungsbeauftragte hatgemaR§ 18Abs.4LGGein unmittelbaresVortragsrechtbeider
DJenststelEenleltung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an alien Besprechungen Ihrer Dienststelle

zu geben, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs betreffen.19

(4), Im Hinbllckaufweitere RechtederGleichstellungsbeauftragtenwird aufdasLGG NRWverwiesen.

17Vgt.§9Abs.3S.l,2.HSFHG6D

18 Vgl. § 17b Abs. 1 S. 4 i.V.m § 32 GrundO HSPV NRW

19 Vgl. § 18 Abs. 4 LGG

10
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§ 21 Beauftragte des Arbeitgebers

(1) NachgesetzEichenVorgaben und zurWahrnehmungbesondererAufgaben,dieeiner

hochschulweiten einheitlichen Erledigung und spezieller Kenntnisse bedurfen, werden von der

Prasldentin oder dem Prasidenten Beauftragte bestellt. Sie werden in Vorgangen, die die von

ihnen wahrzunehmenden Belange beruhren k6nnen,von derVerwaltung rechtzeitig und
umfassend beteiligt.

(2) Derzeit sind das insbesondere

1. die oder der Datenschutzbeauftragte nach den MaRgaben des Gesetzes zum Schutz

personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen)
2. die oder der informationssicherheitsbeauftragte nach den MaRgaben der

InformationssicherheitsleitliniedesMinisterium des Innern (ISL IM) IV. m.der

InformationssicherheitsleitliniederHSPVNRW
3. dieoderderExtremismusbeauftragtenach ErlassdesMinisteriumsdes Innern NRWvom

04.03.2020 (Zeichen: ,403-42.03.03).

4. die oder der Beauftragte furArbeitsschutz nach den Maftgaben des § 13 Arbeitsschutzgesetzes

5. die oder der Inktusionsbeauftragte nach § 181 SGB IX

§ 22 Fuhrungsaufgaben

(1) Fuhrungheifttin ersterLinie,Arbeitszietezuvereinbaren und deren Erreichungnachzuhalten. Die

Delegation von Sach- und Fuhrungsaufgaben motiviert zu engagierter Mitarbelt und fordert

Initiative und Selbststandigkeit.

(2) DasRechtderVorgesetzten,sich im Einzelfallindie Bearbeitungeinzuschalten undsachliche

Weisungen zu erteilen, bleibt unberuhrt Dies gilt auch fur das Recht derVorgesetzten, im Rahmen

derVerantwortlichkeit fur die ordnungsgemaf^e Fuhrung der Geschafte MaRnahmen zu ergreifen,
die die Struktur und Organisation ihrer Organisationseinheit betreffen.

(3) Fuhrungskrafte gestatten die fortlaufenden Entwickiungsprozesse hin zu einer

ergebnisorientierten undwirtschaftEichdenkenden,gemeinwohl-und kundenorientierten

Dienstleistungsverwaltung maRgeblich mit. Sie fordern und vermltteln aktiv die Eiemente der

Neuen SteuerungsmodeElein ihremAufgabenbereich.

(4) Daruber hinaus obUegen den Vorgesetzten insbe,sondere die Einweisung in den Tatigkeitsbereich,

die EntwickEung van Bearbeitungsrichtlinien oder altgemeinen Entscheidungskriterien, die

Steuerung derArbeitsablaufe, der Ausgleich van Uberlastung oder Unterauslastung der

Beschaftigten, die umfassende Information und Steuerung des Informationsflusses unter

Berucksichtigungvon Teitzeitbeschaftigten und Telearbeit sowie die Personalfuhrung, die

Umsetzung des Landesgteichstellungsgesetzes sowie die Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX und die Sorge fur gute Arbeitsbedingungen.

(5) DieVorgesetzten beteiligenihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterim Rahmen ihresjeweiligen
Verantwortungsbereichs an den Entscheidungen, die in derOrganisationseinheit anfallen. Sie
fordern den LeistungswiElen, die Bereitschaft zurZusammenarbeit und zur Ubernahme von

Verantwortung sowie die Kreatlvitat der Beschaftlgten. Dies geschieht insbesondere durch

Personalfuhrungsgesprache, Mitarbeitergesprache und Konfliktmoderation.
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(6) AlleVorgesetztensindsind uberwesentlicheAngelegenheiten ihresVerantwortungsbereichs

rechtzeitigaufdem Dienstwegzu informieren. Slesind nachtraglich zu informieren,wennaus

zwlngenden Griinden der Dienstweg nicht eingehalten werden konnte.

III. Geschaftsablauf

§ 23 Einhaltung des Dienstweges

(1) Voraussetzung einer geordneten und schnelten Verwaltungsarbeit ist die Einhaltung des

Dienstweges durch alEe Beschaftigten der Behorde.

(2) Die Beschaftigten konnen sich in personlichen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung oder

Schwierigkeit unmittelbar an das Prasidium wenden.

§ 24 Sicht- und Arbeitsvermerke

(1) Fur Sicht- und Arbeitsvermerke nutzen die Prasidentin oder der Prasident einen roten Stift, die

VizeprasidentinoderderVizeprasidenteinen griinen Stift,die KanzlerinoderderKanzlereinen

braunen Stiff, die Abteilungsleiterinnen undAbteitungsleiterZAl und 2 unddie
Abteilungsleiterinnen und AbteiEungsleiter der dezentralen Abteilungen einen violetten Stift.

(2) Esbedeuten:
Strich (/) oder Namenszeichen = Kenntnisnahme (Sichtvermerk)

+ = VorbehaEtderUnterzeichnung

B = Beteiligung

V ^ vorAbgangvorzulegen
nA = nachAbgangvorzulegen
z.U. = zurUnterschrift

bR = bitte Rucksprache

fR = fernmundlicheRucksprache

z.d.A.= zu denAkten

Eilt = bevorzugtbearbeiten

sofort = vor alEen anderen Sachen bearbeiten

(3) Verfugungsmoglichkeiten am EnderderVerfugung:

Wv. = Vorgang ist noch nicht abschlieRend erledigt; ein Datum sollte hinzugefugt werden

z.V. = zum Vorgang zu einem noch nicht erledigten Geschaftsvorgang, bei dem eine
Einzelbearbeitung nicht erforderlich ist

z.d.A. = zu den Akten, wenn voraussichtlich in der weiteren Bearbeitung in absehbarer Zeit nichts

zu veranlassen ist;iri EinzelfalEen kannessichempfehlen,dieserVerfugungeinen

Aktenvermerk voranzustellen.

12



HSPVNRW

§ 25 Zekhnungsbefugnis

(1) Werim RahmenseinerZeichnungsbefugniszeichnet,ubernimmtdamitdieVerantwortungfur

eineordnungsgemaf^e BearbeitungdesVorgangs. Soweitkeineentgegenstehenden Regelungen

bestehen, liegt die Zelchnungsbefugnis im Rahmen der zur selbststandigen Wahrnehmung

ubertragenen Aufgaben bei den Beschaftigten. Betroffene Dezernate slnd zu beteiligen.

(2) Die Prasidentin oder der Prasident der HSPV NRW unterzeichnet in samtlichen Angelegenheiten,

fur die sie oder er nach den gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen zustandig ist,
insbesondere

• Vorgange, die von hochschulpolitischer Bedeutung sind; inklusive entsprechender Berichte an

Ministerien,

• Schreiben an die Gremien nach der Grundordnung,

• Schreiben an Einstellungskorperschaften,Verbande,etc.von abteilungsubergreifender

Bedeutung.

(3) Die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident unterzeichnet mit dem Zusatzvermerk »in Vertretung"

alleVorgangeim Rahmen derVertretungnach§4Abs. 1 i.V. m.§7dieserGeschaftsordnung,

(4) Die Kanzlerin oderder Kanzler der HSPV NRW unterzeichnet in ihrer oder seiner Funktion als

Beauftragte oder Beauftragter fur den Haushalt mit dem Zusatzvermerk Jm Auftrag" Verfugungen

zum Haushalt.

(5) DieAbteilungsleiterinnen oderAbteilungsleiterZAl und 2 unterzeichnen mitdem Zusatzvermerk
JmAuftrag"

• Berichte an Ministerien,

• Schreiben im Rahmen ihrerVerantwortung.

(6) Alleweiteren Beschaftigten unterzeichnen tm Rahmen ihrerZeichnungsbefugnissemitdem

Zusatzvermerk »im Auftrag". .

(7) Vorgesetzte unterzeichnen die weiteren Vorgange ihrer Organisationseinheit, die von Bedeutung

sind. Vorgesetzte konnen sich die Zeichnung von Vorgangen in ihrem Aufgabengebiet

vorbehalten.

§ 26 Federfuhrung

(1) DieFederfiihrungbei einermehrere Dezernate und Teildezernate beruhrendenAufgabe richtet

sich danach, wer nach dem sachlichen Inhalt einerAngelegenheit uberwiegend zustandig ist.
Zweifeluberdie Federfuhrungsind unverzuglich zu klaren. KommtelneEinigungnichtzustande,

entschelden die Abteitungsleiterin oder der Abteilungsleiter ZA 1 und 2 und die
Abteilungsleiterinnen und Abteitungsleiter der dezentralen Abteilungen.

(2) Die federfuhrende Bearbeiterin oder der federfuhrende Bearbeiter ist verpflichtet, bereits bei der

erstmaligen BefassungmitderAngelegenheitzu prufen,obandereggf.welcheStellenzu
beteitigen sind Die Mitwirkenden sind unverzugllch " moglichst gleichzeitig - zu unterrichten,

damitsiesich indie Bearbeitungeinschalten konnen.
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§27 Mitzeichnung

(1) In Angeiegenheiten, die die Zustandigkelt mehrererStetlen beruhrt, wird der Entwurfden

Mitwirkenden zur Mitzeichnung zugeleitet Bestehen Bedenken gegen den Entwurf soil ein

GegenvorschEag entworfen werden.

(2) 1st eine Elnlgung auf der Bearbeitungsebene nicht zu erzielen, entscheidet die oder der nachste

gemeinsame Vorgesetzte.

(3) Die Mitzelchnung ist nureinmal erforderlich, wenn dieAngelegenheit im Sinne der Mitzeichnun^
weitergefiihrt wird. Fur die Obereinstimmung derAusfiihrung mit der Mitzeichnung ist die

Bearbeiterin oder der Bearbeiterverantwortlich. Bestehen Zweifel, ob die Ausfuhrung der

Mitzeichnung entspricht, soil mundEich nachgefragt werden.

§ 28 Rucksprachen ,

(1) Rucksprachen sind mogEichst umgehend zu erledigen. Hat eine Rucksprache stattgefunden, so ist

diese zu dokumentieren.

(2) Sotl eine Rucksprache bei einer oder einem nachst hoheren Vorgesetzten wahrgenommen

werden, so ist die oder der unmittelbare Vorgesetzte anschlief^end uber die Rucksprache zu

unterrichten.

§ 29 Aktenvermerke

(1) Ein Vermerk ist die schriftliche Fixierung einer bestimmten Entscheidung oder eines bestimmten

Vorgangs.derfurdasjeweiligeVerwaltungsverfahren bedeutsam ist DerVermerkwird alsTeil

eines Vorgangs zu den Akten genommen. Zu Vermerken zahten insbesondere

Dokumentationsvermerke zu mundlichen und telefonischen Rucksprachen, Besprechungen,

Auftragen, Auskunfte und sonstige wichtige Hinwelse.

(2) Falls es fur einenVorgangverschiedene Losungsansatze gibt, soil mit Hilfe eines

EntscheidungsvermerkesderVorgangvorbereitetwerden. ErenthaltdieDarstellungdes

Sachverhalts, die Abwagung der In Betracht kommenden Losungsmoglichkeiten und einen
Entscheidungsvorschlag. ErwirdderZeichnungsbefugtenoderdemZeichnungsbefugtenvorder

weiteren Bearbeitung mit der Bitte um Zustimmungvorgelegt (Leitungsvorlage).

§ 30 Dienstsiegel

DiezurFuhrungvon Dienstsiegeln befugten Beschaftigten werden dazu inschriftllcherForm

ermachtigt. DerKreisderzurFuhrungvon DienstsiegeEn Berechtigtenwird aufdasunbedingt
notwendige Maf^ beschrankt. Die Dienstsiegel werden fortlaufend nummeriert, listenmaBig

erfasstund gegen Empfangsbescheinigungausgehandigt. Die Dienstsiegelsind unterVerschluss

aufzubewahren. Die Dienstsiegel sind beim Ausscheiden zuruckzugeben. DerVerlust eines

Dlenstsiegels ist unverzugUch anzuzeigen. Naheres regelt die Dienstsiegelordnung der HSPV NRW

in der aktuelE gultigen Fassung.
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§31 Dienstausweis

Beschaftigte der HSPV NRW erhalten bei Bedarf einen Dienstausweis. Der Dienstausweis ist beim

Ausscheiden zuruckzugeben. Sein Verlust ist unverzuglich anzuzeigen.

§ 32 Aufbewahrung, Archivierung und Vernkhtung von Akten

(1) Das in der Verwaltung entstehende Schriftgut ist Eigentum der HSPV NRW. Sofern es notwendig ist
und seine Beschaffenheit bzw. die au&ere Form es erlauben, wird es in Akten aufbewahrt20.

(2) Gesetzlich bestimmte.und hochschulinterne festgesetzte Aufbewahrungsfristen derAkten sind

unbedingtzu beachten.

(3) Dm die zu verwahrenden Aktenmengen moglichst klein zu halten, sind in regelmaf?>igen

Abstanden Altakten, ohne daran eine Veranderung vorzunehmen, auszusondern und diesem dem

Landesarchiv anzubieten, soweit dieses nichtvon vornherein daraufverzichtet hat Die Bewertung

der Unterlagen auf ihre ArchivwCirdigkeit erfolgt anhand vorgegebener Formulare, die dem

Landesarchiv per elektronischer Post zurVerfugung gestellt werden. Erst nach dieser Bewertung

werden die als archivwurdig erachteten Unterlagen an das Landesarchiv abgegeben. Schriftgut,

aufdessen Ubernahme das Landesarchiv von vornherein verzichtet hat oder das vom

LandesarchivzurVernichtungfreigegeben ist, istzuvernichten (Papierakte) bzw.endgultigzu

loschen (elektronischeAkte).

(4) Die betreibende Organisationseinheit stelEt sicher, dass die Vernichtung durch zuverlassige

Personen oderUnternehmen erfotgt,damitderAkteninhaltUnbefugten nichtbekanntwerden

kann.

§ 33 Korrespondenz

(1) tm Schriftverkehrnach auf^en isteinheitlichderBriefkopfbogenzuverwenden. Die Regelungen

zum Corporate Design slnd zu beachten.

(2) VonjedemSchreibenisteinEntwurfzufertigen/derzudenAktengenommenwird.

(3) Eine Einsenderin oder ein Einsender erhalt, sobald sich ubersehen lasst, dass die abschlie^ende

Bearbeitungvoraussichtlich mehr als einen Monat beansprucht, eine Eingangsbestatigung bzw.

eine Zwlschennachricht, die einen kurzen Hinweis auf die vorausslchtliche Dauer der Bearbeitung

enthalten soil.

(4) Wird der Eingang an eine andere Stelle abgegeben, so ist einer EJnsenderin odereinem Einsender

eine Abgabenachricht zu senden.

20 Naheres zur Aktenrelevanz siehe: Digitale Verwaltung NRW: E-Verwaltungsarbeit in NRW, Handreichyng zurAktenretevanz
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§ 34 Nutzung von E-Mail

(1) In Arbeitsablaufen 1st in der Regel der elektronischen Post (E-MaiE) derVorzug zu geben. E-Mails

sind gegenuber der Briefpost vorrangig einzusetzen, soweit technische, rechtliche oder
wirtschaftliche Grunde nicht entgegenstehen.

(2) E-MaiEsmEtpersonenbezogenenodervertraulichen Oaten durfen nurverschlusseltoderuber

gesicherte Leitungen (z.B. uberdas Landesverwaltungsnetz-LVN)versendetwerden.

(3) Fur die dienstliche E-Mail-Kommuhikation sind ausschlleRlich die hierftir eingerichteten E-Mail-

Adressen zu verwenden.

(4) Soweit Funktionspostfachereingerichtet sind, slnd die Zugriffsrechte, Zustandigkeiten und die

damitverbundenenAufgabenderMitarbeiterinnen und Mitarbeitervondenjeweiligen ,

Vorgesetzten eigenverantwortlich festzulegen.

§ 35 Experimentierklausel

Fur die ErprobungneuerOrganisationsformen und -ablaufe im RahmenderDigitatisierungsind

begrundete Ausnahmen von den vorstehenden Regetungen zulassig.

IV. AuBendarstellung

§ 36 Offentlichkeitsarbeit

(1) Mundtiche und schriftliche Informationen an Presse, Rundfunk, Fernsehen und andere Medien
bedurfen der Zustimmung der Prasidentin oder des Prasidenten der HSPV NRW oder dervon ihr
oder ihm bestimmten Organisationseinheit fur OffentEichkeitsarbeit.

(2) Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sind verantworttich fiir die Offentlichkeitsarbeit,
soweitsie ihreAbteilungbetrifftund derWahrungregionalerBelangedient. Sieunterrichtendie
zentrale Organisationseinheit furOffentlichkeitsarbeit laufend hieruber. Soweit durch die

Offentlichkeitsarbeit Gesamtintereressen der HSPV NRW oder Grundsatzfragen beruhrt werden,

stimmen sie sich vorab mit der Prasidentin oder dem Prasidenten ab.
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V. Inkrafttreten

§ 37 Schlussbestimmungen

DieseGeschaftsordnungtrittamTagderderVeroffentlichungindenAmttichen Mitteilungen in Kraft

underset2tdie,,GeschaftsordnungderMitarbeiterinnen und Mitarbeiterderhauptamtlich Lehrenden

der Fachhochschule fur offentliche VerwaEtung Nordrhein-Westfaten" vom 01.06.2007.

Gelsenkirch^n^en

Martin Borntfaler

PrasidentderHSPVNRW
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Anlage 1: Protokollnotizen zur GO MA HSPV

Protokollnotiz zu § 13 Abs. 1:

Jeder Studienstandort, der entsprechend des Erlasses des Ministerium des fnnern zur Elnrichtung von
Studienstandorten an der HSPV NRW (Az 18.07.08-35-2) vom 19.0T.2021 und der

Organisationsverftigung zum organisatorischen Aufbau an der HSPV (AZ 020.0.1.2021.3) vom
17.09.2021 als Studienstandort (nicht als AuRenstelte) zu qualifizieren ist, soil durch eine

VerwattungsteiterinodereinVerwaltungsleitergefuhrtwerden.
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Anlage 2: Schaubild zur Einhaltung des Dienstweges

Erganzend zu § 23 " Einhaltung des Dienstweges ist im nachfotgenden ein Workftow zur Elnhaltung des

Dienstweges an der HSPV NRW abgebiidet.

Prasident/in

Kanzler/in

Dezentrale
Abteilungsieiter/innen

VerwaEtungsleiter/in

Sachbearbeiter/innen
undweitere

Mitarbeiter/innen

Zentrate
AbteElungsleiter/innen

Dezernatsleiter/innen

j.

TeildezernatsEeiter/
-innen

Sachbearbeiter/innen
undweitere

Mitarbeiter/innen
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Hochschule fur Potizei unrf offentliche Verwaltung

Nordrhem-Westfalen Gelsenkirchen, 02.11.2022

Organisationsverfiigung

zur Geschaftsordnungfur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der HSPV NRW (GO MA HSPV

NRW)
Az: 020.0.1.2022.7

Erganzend zur Geschaftsordnungfur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der HSPV NRWvom

26.10.2022 wird diese begleitende Organisationverfugung erlassen. Mit dieser begleitenden Orga-

nisationsverfugungwerdendie nachfolgend benannten Organisationsverfugungen auf^erKraftge-

setzt:

• Neuorganisation der Zentralverwaltung der FHoV NRW vom 17.11.2016

• Neuorganisation derAbteiEungen der FHoV NRWvom 23.05.2018

• Neuorganisation des Dezernates 21 und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der

FHoVNRWvoml8.06.2019

• NeuorganisationdesDezernates22Finanzen und LiegenschaftenanderFHoVNRWvom

01.12.2019

• Einrichtung derStabssteEle ,,Strategie und HochschulentwickEung" und Anpassung der De-

zernate 11 ,,Hochschulentwicklung, Offentlichkeitsarbeit und Internationales" der FHoV

NRWvom03.12.2019

• Neuorganisation des Dezernates 15 und Umorganisation des Dezernates 12 an der HSPV

NRWvom 01.06.2020

• Umorganisation'des Dezernates.13 ,,Zentrum fur HochschuEdidaktik, E-Learning und Me"

dien" an der HSPV NRW vom 01.06.2020

• Umorganisation des Dezernates 23 " Organisation und Informationstechnik an der HSPV

NRWvom23.09.2020

• SteEienverlagerungderSachbearbeitunglnformationssicherheitanderHSPVNRWvom

01.03.2021

• UmorganisatEon der Zentralverwaltung der HSPV NRW vom 01.06.2021

DieseVerfugungtrittam TagderVeroffentlichungindemAmtlichen MitteiEungenzusammen mit

der Geschaftsordnungfur Mitarbeiterinnen und MEtarbeiter an der HSPV NRW (GO MA HSPV NRW)

in Kraft.

Martin Borntrager

PrasidentderHSPVNRW


	Amtliche Mitteilungen 09/2022
	Geschäftsordnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (GO MA HSPV NRW) 
an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW)
	020.0.1.2022.7_begleitende OV zur GO_v0.1_02.11.2022

